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§ 13.

Den Arbeitgebern und ihren Vertretern ist un-
tersagt, die Arbeiter oder die nach dem Versicherungs-
gesetze für Angestellte versicherungspflichtigen Ange-
stellten ihres Betriebs in der Ausübung des Wahl-
rechts bei den nach § 11 Abs. 2, 3 des Gesetzes vorzu-
nehmenden Wahlen zu den Arbeiterausschüssen oder
den Angestelltenausschüssen oder in der Übernahme
oder Ausübung der Tätigkeit als Mitglied eines sol-
chen Ausschusses zu beschränken oder sie wegen der

übernahme oder der Art der Ausübung zu benach-
teiligen.

Arbeitgeber oder ihre Vertreter, die dagegen ver-
stoßen, werden mit Geldstrafe bis zu dreihundert
Mark oder mit Haft bestraft.

8 14.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Ver—
kündung in Kraft.

Berlin, den 30. Januar 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.

3. Anweisung über das Verfahren bei den auf Grund

des Hilfsdienstgesetzes gebildeten Ausschüssen. Vom
30. Januar 1917.

(Anw.)

Auf Grund des § 10 des Gesetzes über den vater-

ländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S. 1333) wird folgendes bestimmt:
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81.
Zuständig ist:

1. im Falle des § 4 Abs. 2 des Gesetzes der Ausschuß
(Feststellungsausschuß), in dessen Bezirk der Be-
ruf ausgeübt wird oder die Organisation oder
der Betrieb oder Zweigstellen derselben ihren
Sitz haben;

2. im Falle des § 7 Abs. 2 des Gesetzes der Aus-
schuß (Einberufungsausschuß), in dessen Bezirk
der Hilfeodienstpflichtige seinen Wohnsitz hat oder
sich aufhält;

3. im Falle des § 9 Abs. 2 des Gesetzes der Aus-
schuß (Schlichtungsausschuß), in dessen Bezirk
das Unternehmen liegt, bei dem der Hilfsdienst-
pflichtige die der Beschwerde zugrunde liegende
Beschäftigung ausübt oder ausgeübt hat, und,
wenn diese Beschäftigung an einem Orte außer-
halb des Bezirkes stattfindet oder stattgefunden
hat, auch der Ausschuß, in dessen Bezirk dieser
Ort liegt.

Kommen Orte außerhalb des Deutschen Reichs in
Frage, so kann der Vorsitzende der Zentralstelle den
zuständigen Ausschuß bestimmen.

8 2.

Ist eine Zuständigkeit nach den Vorschriften des
§ 1 nicht gegeben, so bestimmt der Vorsitzende der
Zentralstelle den zuständigen Ausschuß.

8 3.

Erachtet der Vorsitzende des angegangenen Aus-
schusses diesen für unzuständig, so hat er die Sache
dem von ihm für zuständig erachteten Ausschuß zu
überweisen. Hält der Vorsitzende dieses Ausschusses
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ihn gleichfalls für unzuständig, so bestimmt der Vor-
sitzende der Zentralstelle den zuständigen Ausschuß.

84.
Werden mehrere an sich zuständige Ausschüsse mit

derselben Angelegenheit befaßt, und wird eine Eini—
gung über die weitere Behandlung unter ihnen nicht
erzielt, so bestimmt der Vorsitzende der Zentralstelle
den zuständigen Ausschuß.

§ 5.

Entscheidungen und Anordnungen sind nicht aus
dem Grunde unwirksam, weil sie von einem örtlich

unzuständigen Ausschuß ergangen sind.

86.

Die Mitglieder der Ausschüsse und der Zentral-
stelle werden vor der erstmaligen Ausübung ihres
Amtes vom Vorsitzenden durch Handschlag zur unpar-
teiischen und gewissenhaften Führung ihres Amtes
und zur Verschwiegenheit (§ 9 Abs. 1 der Bekannt-

machung, betreffend Bestimmungen zur Ausführung
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst, vom
21. Dezember 1916 — (Reichs-Gesetzbl. S. 1411) —

verpflichtet.

87.
Vorsitzende und Mitglieder der Ausschüsse kön-

nen wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt
werden, wenn Tatsachen vorliegen, die Mißtrauen ge-
gen ihre Unparteilichkeit rechtfertigen.

Der Antrag ist ohne weiteres zurückzuweisen,
wenn er offensichtlich zum Zwecke der Verschleppung

gestellt wird.
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Andernfalls entscheidet über die Ablehnung der
Ausschuß nach Anhörung des Abgelehnten, der an der
Entscheidung nicht teilnimmt. Bei Stimmengleichheit
ist sein Stellvertreter zuzuziehen.

88.
Zustellungen von Anordnungen nach § 7 Abs. 2

und 3 des Gesetzes und von Entscheidungen erfolgen

durch eingeschriebenen Brief oder gegen Behändi—
gungsschein.

89.
Die Zustellung für einen Unteroffizier oder einen

Gemeinen des aktiven Heeres oder der aktiven Ma-
rine erfolgt an den Chef der zunächst vorgesetzten
Kommandobehörde.

8 10.

Eine außerhalb des Deutschen Reichs zu bewir—
kende Zustellung erfolgt durch Vermittlung des
Kriegsamts.

811.
Zustellungen an Personen, die zu einem mobi—

len Trupepnteil oder der Besatzung eines in Dienst
gestellten Kriegsfahrzeugs gehören, können mittels
Ersuchen der vorgesetzten Kommandobehörde erfolgen.

8 12.

Der Vorsitzende bereitet das Verfahren soweit
vor, als es erforderlich ist, um dem Ausschuß oder der

Zentralstelle eine schleunige Entscheidung zu ermög—
lichen. Er kann Ermitlungen jeder Art anstellen, ins—
besondere amtliche Auskünfte, schriftliche Erklärun—
gen und Sachverständigengutachten einholen: die

Vorlegung von Geschäftsbüchern und sonstigen Ur-
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kunden anordnen; Beteiligte, Zeugen und Sachver—
ständige vor den Ausschuß oder die Zentralstelle laden

durch ersuchte Behörden uneidlich vernehmen
assen.

Der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses hat
Beschwerden, abgesehen von den Fällen des § 34 Abs.
2, innerhalb einer Woche nach ihrer Anhängig-
machung vor den Ausschuß zu bringen, wenn nicht vor-

her eine Verständigung erfolgt oder die Beschwerde
zurückgezogen wird.

§ 13.

Hält der Ausschuß oder die Zentralstelle die
Sache auf Grund der vorhandenen Unterlagen nicht
für spruchreif, so beschließen sie, welche der im § 12
bezeichneten Maßnahmen noch getroffen werden
sollen.

8 14.

Die Entscheidungen der Ausschüsse oder der Zen—

W können ohne mündliche Verhandlung er-
olgen.

Im Verfahren bei den Schlichtungsausschüssen
soll die mündliche Verhandlung die Regel bilden.
Der Abkehrschein darf nur erteilt werden, nachdem

dem Arbeitgeber von der Beschwerde Kenntnis gege-en ist.

Hat der Vorsitzende von der Anberaumung einer
mündlichen Verhandlung Abstand genommen, so kann
der Auoschuß oder die Fentrasstens mit Zweidrittel-

mehrheit beschließen, daß mündliche Verhandlung
stattzufinden hat.

8 15.

Ist mündliche Verhandlung angeordnet, so kann
die Entscheidung auch beim Ausbleiben der zur Ver—
handlung Geladenen ergehen.
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8 16.

Die Verhandlungen vor den Feststellungs- und
den Einberufungsausschüssen und vor der Zentral-
stelle sind nicht öffentlich.

Die Verhandlungen vor den Schlichtungsaus-

schüssen sind öffentlich, sofern nicht der Ausschuß be-
schließt. daß die Sffentlichkeit wegen wichtiger Gründe
ausgeschlossen wird. Das Kriegsamt kann im In-
teresse der Landesverteidigung für einzelne Bezirke
den Ausschluß der ÖOffentlichkeit allgemein anordnen.

Der Vorsitzende kann in allen Fällen einzelnen
Personen den Zutritt zur Verhandlung gestatten.

§ 17.

Die Ausschüsse und die Zentralstelle sind befugt,
Zeugen und Sachverständige uneidlich zu vernehmen.

Erscheint die Beeidigung zur Herbeiführung einer
wahrheitsgemäßen Aussage erforderlich, so ist das
Amtsgericht um die eidliche Vernehmung zu ersuchen.

8 18.

Darüber, ob ein Zeuge oder Sachverständiger die
Aussage oder das Gutachten zu verweigern berechtigt
ist, entscheidet in dem Verfahren bei den Fest-
stellungs= und Einberufungsausschüssen und bei der
Zentralstelle der Ausschuß oder die Zentralstelle nach
den Umständen des Falles, wobei insbesondere auf
nahe verwandtschaftliche Beziehungen sowie auf ein
an der zu treffenden Entscheidung bestehendes In-
teresse des Zeugen oder Sachverständigen Rücksicht zu
nehmen ist. Für das Verfahren bei den Schlichtungs-

ausschüssen gilt die Vorschrift des § 8 der Bekannt-
machung. betreffend Bestimmungen zur Ausführung
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst, vom
30. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S. 85).
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819.
Die Ladung der Zeugen und Sachverständigen

geschieht unter Hinweis auf die Folgen des Ausblei—
bens (8 9 der Bekanntmachung, betreffend Bestim—
mungen zur Ausführung des Gesetzes über den vater—
ländischen Hilfsdienst, vom 30. Januar 1917 —

Reichs-Gesetzbl. S. 85 —).

Die Ladung einer dem aktiven Heere oder der
aktiven Marine angehörenden Person des Soldaten-
standes erfolgt durch Ersuchen der Militärbehörde.

§ 20.

Auf die Ablehnung von Sachverständigen findet
die Vorschrift des § 7 entsprechende Anwendung.

8 21.

Die Zeugen und Sachverständigen erhalten Ge—
bühren nach der Gebührenordnung für Zeugen und
Sachverständige (Reichs-Gesetzbl. 1898 S. 689 und
1914 S. 214).

8 22.

Beteiligte können sich in jeder Lage des Verfah-
rens eines Beistandes und, sofern nicht ihr persön-
liches Erscheinen angeordnet ist, eines mit schriftlicher
Vollmacht versehenen Vertreters bedienen. Beistände
und Vertreter können durch Beschluß des Ausschusses
zurückgewiesen werden, wenn sie das Verfahren durch
unsachliches Verhalten übermäßig erschweren.

823.

Das persönliche Erscheinen der Beteiligten kann
angeordnet werden. Auf ihre Ladung findet § 19
Anwendung.
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§ 24.

Wieweit über Verhandlungen, insbesondere über
Aussagon von Beteiligten, Zeugen und Sachverstän-
digen eine Niederschrift aufzunehmen ist, bestimmt
der Ausschuß oder die Zentralstelle.

8 25.

Die schriftlich abzufassenden, vom Vorsitzenden
zu vollziehenden Entscheidungen des Ausschusses oder
der Zentralstelle nach § 4 Abs. 2, § 6 und §7 Abf. 4
des Gesetzes müssen enthalten:

1. die Bezeichnung des Ausschusses,
2. die Namen des Vorsitzenden und der bei der Ent-

scheidung mitwirkenden Mitglieder,
3. eine kurze Sachdarstellung und Begündung. Von

der Sachdarstellung und Begründung kann ab-
gesehen werden, wenn der Antragsteller oder der

Beschwerdeführer hierauf verzichtet.
Nicht in der mündlichen Verhandlung verkündete

Entscheidungen sind dem Antragsteller und nach dem
Ermessen des Ausschusses oder der Zentralstelle auch
anderen Beteiligten zuzustellen. Entscheidungen von
grundsätzlicher Bedeutung sind dem Kriegsamt mit-
zuteilen.

Die Entscheidungen über Beschwerden nach § 9
Abs. 2 des Gesetzes werden. soweit sie auf mündliche
Verhandlung ergehen, im Termin öffentlich verkün-
det. Schriftliche Abfassung nach Maßgabe des Abs. 1
findet nur statt, wenn sie von einem Beteiligten be-

antragt wird oder der Ausschuß sie für erforderlich
erachtet.

8 36.

Beschwerden nach § 6 und § 7 Abs. 4 des Ge-
setzes sind schriftlich bei dem Ausschuß anzubringen,

Herrmann,, Hilfsdienstgesetz. 10
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dessen Entscheidung angefochten wird. Der Ausschuß
ist, erforderlichenfalls nach Anstellung weiterer Er-
mittelungen, befugt, der Beschwerde abzuhelfen.

827.

Die Feststellungsausschüsse werden auf Veran—
lassung des Kriegsamts oder auf schriftlichen Antrag
eines Beteiligten tätig. Beteiligt ist, wer an der
vom Ausschuß zu treffenden Feststellung ein unmit-
telbares berechtigtes Interesse hat.

8 28.

Die Beschwerde steht im Falle des § 6 Satz 1 des
Gesetzes dem Antragsteller, dem Berufsausübenden,
dem Betriebsinhaber oder der Organisation und,
wenn es im öffentlichen Interesse für erforderlich er-

achtet, auch dem Vorsitzenden des Ausschusses zu.

8 29.

Einberufungs- und Schlichtungsausschüsse sind an
die für ihren Bezirk ergangenen Entscheidungen der
Feststellungsausschüsse und der Zentralstelle gebunden.

8 30.

Gibt ein Hilfsdienstpflichtiger, ohne durch eine
besondere Aufforderung des Einberufungsausschusses
herangezogen zu sein, seine Beschäftigung unter Nicht-
achtung entgegenstehender Vertragsbedingungen auf.
um in den vaterländischen Hilfsdienst einzutreten, so
kann sein bisheriger Arbeitgeber den Vorsitzenden des
zuständigen Einberufungsausschusses behufs Aufrecht-
erhaltung des Beschäftigungsverhältnisses um seine

Vermittlung angehen.
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831.
Gegen die besondere schriftliche Aufforderung

können der Hilfsdienstpflichtige oder sein bisheriger
Arbeitgeber bei dem Ausschuß, von dem die Auffor-

erung ergangen ist, Vorstellung erheben. ç

Die Aufforderung ist zurückzunehmen, wenn die

Auflösung des bisherigen Beschäftigungsverhältnisses
einen übermäßigen Schaden bereiten würde, sofern
nicht die Bedürfnisse des Hilfsdienstes überwiegen.
Unter der gleichen Voraussetzung kann die Frist aus
§ 7 Abs. 3 des Gesetzes verlängert werden. Der Vor-
sitzende des Ausschusses ist in diesem Falle berechtigt,
einen Vorbescheid zu erlassen. Gegen diesen Vorbe-
scheid kann die Entscheidung des Ausschusses angeru-
fen werden, worauf im Vorbescheide hinzuweisen ist.

8 32.

Gegen die Überweisung steht die Beschwerde so-
wohl dem Hilfedienstpflichtigen als auch seinem letzten
Arbeitgeber zu.

8 33.

Im Verfahren vor den Schlichtungsausschüssen
sind Beteiligte nur der Beschwerdeführer und der
Arbeitgeber, gegen den die Beschwerde sich richtet.

8 34.

Erachtet der Schlichtungsausschuß eine Bescheini—
gung nach 89 Abs. 1 des Gesetzes (Abkehrschein) nich“
für erforderlich, weil die bisherige Beschäftigung des
Beschwerdeführers nicht unter § 2 des Gesetzes fiel,
so stellt er hierüber eine Bescheinigung aus (Befrei-

ungsschein).
Diese Bescheinigung kann auch vom Vorsitzenden

des Ausschusses sofort nach Eingang der Beschwerde
10“
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ausgestellt werden. Eine Anrufung des Ausschusses
findet hiergegen nicht statt.

8 35.

Bei zurückgestellten Wehrpflichtigen hat der
Schlichtungsausschuß auf Verlangen der Militärbe—
hörde auch in den Fällen, die nicht bereits auf Grund
des 8 9 Abs. 2des Gesetzes vor den Ausschuß gebracht
sind, festzustellen, welche Gründe zu der Auflösung des
Beschäftigungsverhältnisses geführt haben.

Dabei kann der Ausschuß vorschlagen, den Wehr-
pflichtigen einem anderen Betriebe zu überweisen.

8 36.

Diese Anweisung tritt mit dem Tage der Ver—
kündung in Kraft.

Berlin, den 30. Januar 1917.

Das Kriegsamt.

Groener.

4. Verordnung über Versicherung der im vaterländi-

schen Hilfsdienst Beschäftigten. Vom 24. Febr. 1917.

(V. I.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des Ge-
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. De-
zember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1333) mit Zustim-
mung des vom Reichstag gewählten Ausschusses und
auf Grund des §3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 327) folgende
Verordnung erlassen:
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